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	Übersicht: Schutzstatus von Wespen, Hornissen & Co.

	Tierart
	Schutzstatus

	Gemeine & Deutsche Wespe
	· allgemeiner Artenschutz nach § 39 BNatSchG
· Entfernen bei vernünftigem Grund (z. B. Nestnähe zur Kita) ohne Genehmigung möglich, jedoch nur durch eine fachkundige Firma
· Ein „vernünftiger Grund“ liegt in der Kita schneller vor als im Privatbereich.

	Hornisse (Vespa crabro)
	· besonders geschützt nach § 44 BNatSchG
· Entfernen oder Umsiedlung nur mit Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde
· Hornissen gelten zu Unrecht als besonders aggressiv – sie sind tatsächlich friedfertiger als Wespen.

	Asiatische Hornisse
	· invasive Art nach EU-Verordnung 1143/2014
· Funde sind den Behörden zu melden, gezielte Bekämpfung ist erforderlich und in der Regel auch ohne Einzelgenehmigung möglich.
· Wenden Sie sich an Ihre Untere Naturschutzbehörde oder die Feuerwehr.

	Hummeln & Wildbienen
	· ebenfalls besonders geschützt nach § 44 BNatSchG
· Entfernen nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung
· Meist genügt eine klare Absperrung des Bereichs für die Saison.



